
  

 
 
 
 

Blinden und sehbehinderten Personen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

Sitz Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Tel.: 06131 967-0 (Zentrale) 
Fax: 06131 967-310 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 
 

Kreisverwaltungen und  
Verwaltungen der kreisfreien Städte 
in Rheinland-Pfalz 
 
als örtliche Träger der Sozialhilfe  
und als kommunale Träger der  
Eingliederungshilfe 
 

  
 
 
Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Telefon  06131 967-0 
Telefax  06131 967-310 
poststelle-mz@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 
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Rundschreiben Nr. 10-2021 
 

Barmittelanteil aus den Regelbedarfen nach § 27a Abs. 3 SGB XII ab dem 
01.01.2022 für Leistungsberechtigte nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch (Eingliederungshilfe) 
Rundschreiben Nr. 28-2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum 01.01.2022 erhöht sich der Regelsatz der Regelbedarfsstufe 2 um 3,- € auf 404,- 
€ monatlich. 
 
Wie bereits mit Rundschreiben Nr. 28-2019 mitgeteilt, hat dem Leistungsberechtigten 
ein Anteil des Regelsatzes als Barmittel zu verbleiben. 
Innerhalb des Gesamtplanverfahrens nach §§ 117 ff. SGB IX kann über die Bemessung 
dieses Barmittelanteils beraten werden, die Festlegung hierzu ist im Gesamtplan zu 
dokumentieren. 
 
Für die Laufzeit der Umsetzungsphase nach Anlage 13 zum Landesrahmenvertrag 
nach § 131 SGB IX wurde eine Pauschalierung des Betrages vorgenommen, der aus 
dem Regelsatz an die besondere Wohnform zu leisten ist für Verpflegung und Haus-
wirtschaft. Dem Leistungsberechtigten hatte damit im Jahr 2020 ein Barmittelanteil von 
151,- € zu verbleiben, der für das Jahr 2021 auf 160,- € erhöht worden ist.  
 
Die Regelsatzerhöhung fällt mit 3,-€ für das Jahr 2022 geringer als noch im Vorjahr aus. 
 
Wir empfehlen daher dahingehend zu beraten, dass den Leistungsberechtigten von 
der Regelsatzerhöhung ein Betrag von mindestens einem Euro zusätzlich, also   
 

ab 01.01.2022 insgesamt mindestens 161,- € monatlich als Barmittel 



 
verbleiben. 
  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Anja Freytag 
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